
 
 
 
 
 
 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen 
ISIN: DE 0006070006 
 

Einladung zur Hauptversammlung 
 
 
 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 18. Mai 2005, 10.30 Uhr, im Congress Center Essen, 
Eingang West, Norbertstraße, 45131 Essen, stattfindenden 
 
ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 

Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HOCHTIEF Aktiengesellschaft und des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2004, des zusammengefassten Lage-
berichts für die HOCHTIEF Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 

 
 Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der HOCHTIEF Aktiengesellschaft 

(Opernplatz 2, 45128 Essen) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und stehen auch im Internet 
unter www.hochtief.de zum Download bereit. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. 

 
2. Verwendung des Bilanzgewinns 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2004 in Höhe von 

52.500.000,- Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 0,75 Euro je Stückaktie auf das Grund-
kapital von 179.200.000,- Euro, eingeteilt in 70.000.000 Stückaktien, zu verwenden. 

 
 Der Betrag, der auf die am Tage der Hauptversammlung im Besitz der Gesellschaft befindlichen 

eigenen Aktien auszuschütten wäre und der gemäß § 71 b AktG von der Ausschüttung auszu-
schließen ist, wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2004 

Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 
 
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2004 

Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers 
 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2005 zu wählen.  

 
 
 

 

http://www.hochtief.de/


6. Nachwahl zum Aufsichtsrat 
 
Die Herren Dr. Klaus Sturany und Jan Zilius haben ihr Amt als von der Hauptversammlung gewählte 
Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 7. Mai 2004 
niedergelegt. 
 
Das Amtsgericht Essen hat auf Antrag des Vorstands die Herren Dr. Gerhard Cromme und Pro-
fessor Dr. Herbert Henzler am 1. Juni 2004 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. 
Das Amt der beiden Herren als gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglieder erlischt, sobald die 
Hauptversammlung an ihrer Stelle jeweils ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt hat und dieses die 
Wahl angenommen hat. 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 MitbestG sowie § 9 Abs. 1 
der Satzung zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Gerhard Cromme, Essen, Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der ThyssenKrupp AG, Düsseldorf, für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Herrn Dr. 
Klaus Sturany in den Aufsichtsrat zu wählen. 

 
 Herr Dr. Cromme ist Mitglied des Aufsichtsrats folgender weiterer Gesellschaften, die gesetzlich 

einen Aufsichtsrat zu bilden haben: 
 
 Allianz AG 
 Axel Springer AG 
 Deutsche Lufthansa AG 
 E.ON AG 
 E.ON Ruhrgas AG 
 Siemens AG 
 ThyssenKrupp AG (Vorsitz) 
 Volkswagen AG 
 
 Herr Dr. Cromme ist bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines mit einem 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat vergleichbaren in- oder ausländischen Unternehmensorgans: 
 
 BNP Paribas S.A. 
 SUEZ S.A. 
 
b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Professor Dr. Herbert Henzler, München, Vice Chairman Ad-

visory Council der Credit Suisse Group, Zürich, für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen 
Herrn Jan Zilius in den Aufsichtsrat zu wählen. 

 
 Herr Professor Dr. Henzler ist Mitglied des Aufsichtsrats folgender weiterer Gesellschaften, die 

gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben: 
 
 FC Bayern München AG 
 SMS GmbH 

 
7. Aufhebung des bedingten Kapitals und Satzungsänderung 
 

Die Hauptversammlung vom 21. Juni 1999 hat eine bedingte Kapitalerhöhung für die Ausgabe von 
Stückaktien zur Bedienung von Bezugsrechten auf Stückaktien der Gesellschaft, die im Rahmen der 
Long-Term-Incentive-Pläne 1999 und 2000 der Gesellschaft ausgegeben wurden, sowie die ent-
sprechende Ergänzung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen. Die vorgenannten Bezugsrechte 
können nicht mehr ausgeübt werden, weil sie entweder bereits verfallen sind oder weil die in den 
vorgenannten Plänen vorgesehene absolute Planhürde nicht erfüllt worden ist. Hierdurch ist § 4 Abs. 
4 der Satzung gegenstandslos geworden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a) Die von der Hauptversammlung am 21. Juni 1999 unter Tagesordnungspunkt 10 a) beschlos-

sene bedingte Kapitalerhöhung um bis zu nominal Euro 3.584.000,00 wird aufgehoben. 
 
b) § 4 Abs. 4 der Satzung wird ersatzlos aufgehoben. 

 
8. Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung 

unter teilweisem Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre 
 
Die von der Hauptversammlung am 7. Mai 2004 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilte Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung ist bis zum 6. November 2005 befristet. 
Der nachfolgende Beschlussvorschlag hebt die vorgenannte Ermächtigung im Hinblick auf den 
Erwerb eigener Aktien auf und erteilt der Gesellschaft eine erneute Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien und zu deren Verwendung, die bis zum 17. November 2006 befristet ist. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a) Die von der Hauptversammlung am 7. Mai 2004 unter Tagesordnungspunkt 7 a) erteilte Ermäch-

tigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der Ermächtigung gemäß 
diesem Tagesordnungspunkt 8 aufgehoben. Die im Beschluss vom 7. Mai 2004 zu Tagesord-
nungspunkt 7 b) erteilte Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien bleibt demgegenüber für 
die Verwendung der aufgrund der vorgenannten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien be-
stehen. 

 
b) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. 

Diese Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von 18 Monaten bis zum 17. November 2006. Sie ist 
auf einen Anteil von 10 % am im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
bestehenden Grundkapital beschränkt (das entspricht Stückaktien mit einer rechnerischen 
Beteiligung in Höhe von insgesamt Euro 17.920.000,00 am Grundkapital). Die Ermächtigung 
erlaubt den Erwerb eigener Aktien im ganzen Umfang oder in Teilbeträgen sowie den einmaligen 
oder mehrmaligen Erwerb. 

 
 Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre ge-

richteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft darf je Aktie nur 
einen Gegenwert zahlen, der den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhan-
delstage vor dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes, sofern der Erwerb über die Börse 
stattfindet, oder vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen Kaufan-
gebots, sofern der Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots erfolgt, ohne Berücksichti-
gung der Erwerbsnebenkosten nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreitet. 

 
c) Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bei einer Veräußerung erworbener eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre den 
Inhabern der von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. 

  
 Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft wird weiter ermächtigt, erworbene eigene Aktien 

der HOCHTIEF Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über 
die Börse oder durch ein Angebot an sämtliche Aktionäre zu veräußern, wenn die Aktien gegen 
Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Be-
zugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ver-
äußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen 
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Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten und/oder -pflichten ausgegeben 
bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben wurden. 

 
Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten in anderer Weise als über die Börse oder mittels 
Angebot an sämtliche Aktionäre anzubieten und zu übertragen, soweit dies  
 
aa) im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von Unter-

nehmensteilen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen geschieht; oder 
 

bb) zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen, an denen sie bisher 
nicht zum Handel zugelassen sind, erfolgt. Der Preis, zu dem diese Aktien an ausländischen 
Börsen eingeführt werden, darf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei 
Börsenhandelstage vor dem Tag der Einführung an der ausländischen Börse ohne Berück-
sichtigung der Erwerbsnebenkosten nicht um mehr als 5 % unterschreiten; oder 
 

cc) erfolgt, um die Aktien Personen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen; oder 
 

dd) erfolgt, um die Aktien den Inhabern der von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung durch die Hauptversamm-
lung vom 18. Mai 2005 (TOP 10) begebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen bei Aus-
übung ihrer Wandel- und/oder Optionsrechte und/oder -pflichten zu gewähren.  

 
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird gemäß §§ 71 Abs. 1 
Nr. 8, 186 Abs. 3, 4 AktG insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehenden 
Ermächtigung verwendet werden.  
 
Weiterhin wird der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft ermächtigt, die erworbenen ei-
genen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung und ihre 
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. Die Einziehung kann 
auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise erfolgen, dass sich 
durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft am 
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 2. 
Halbsatz AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend 
anzupassen. 
 
Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 
oder gemeinsam ausgenutzt werden. 
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung gemäß §§ 71 
Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
Unter Punkt 8 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft vorge-
schlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für einen Zeitraum von 18 Monaten bis zum 17. 
November 2006 zu ermächtigen, unter Einbeziehung bereits erworbener oder der Gesellschaft zuzurech-
nender Aktien eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag be-
rechtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien teilweise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. 
 
Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft hatte bereits in früheren Hauptversammlungen zum Aktienerwerb er-
mächtigende Beschlüsse gefasst, deren bislang letzter den Aktienerwerb nur bis zum 6. November 2005 

 4



gestattet. Nunmehr soll die Gesellschaft in Anknüpfung an die frühere Praxis erneut in die Lage versetzt 
werden, das Instrument des Erwerbs eigener Aktien für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag der 
Beschlussfassung nutzen zu können. Diese Ermächtigung steht unter dem Vorbehalt, dass etwaige neu 
hinzuerworbene Aktien zusammen mit noch nicht verwendeten vorhandenen eigenen Aktien die Grenze 
des § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG von 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten. Der Erwerb eigener Aktien 
kann nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots erfolgen. Hier-
durch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, 
sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. 
 
Im Einzelnen: 
 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die erworbenen eigenen Aktien durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit den genannten Möglich-
keiten der Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien wird bei der Veräußerung der Aktien das Recht 
der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei einem Angebot der zurückerworbenen eigenen Aktien an alle Aktionäre 
insoweit ausschließen kann, um den Inhabern der von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Dies hat den Vorteil, dass im Falle 
einer Ausnutzung der Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits ausste-
hender Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. -pflichten nicht nach den Options- bzw. Wandlungsbedin-
gungen ermäßigt zu werden braucht. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht ferner vor, dass eine Veräußerung der erworbenen Aktien durch 
den Vorstand und mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre erfolgen kann, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis 
veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsaus-
schluss gleichkommt, wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedan-
ken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu 
einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. 
Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Ver-
äußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies 
nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag 
vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des ak-
tuellen Börsenkurses betragen. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so veräußerten eige-
nen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf die Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejeni-
gen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten und/oder -pflich-
ten ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene 
Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wer-
den, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugs-
recht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ohne 
besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass 
sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsinte-
ressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese können eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erfor-
derliche Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben. Im Übrigen liegt 
die Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft und die Mög-
lichkeit schafft, den Aktionärskreis auch durch die gezielte Ausgabe von Aktien an Kooperationspartner, 
institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die 
Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. 
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Die Gesellschaft soll weiterhin auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können. In derartigen Transaktionen wird nicht selten 
von der Verkäuferseite die Gegenleistung in Form von Aktien bevorzugt, und der internationale Wettbe-
werb verlangt zunehmend auch diese Art der Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächti-
gung gibt dem Vorstand (mit Zustimmung durch den Aufsichtsrat) den notwendigen Handlungsspielraum, 
sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen schnell und flexibel sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten ausnutzen 
zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung 
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleis-
tung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der HOCHTIEF-Aktien orientieren. Eine schematische An-
knüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungser-
gebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses infrage zu stellen.  
 
Die Ermächtigung soll dem Vorstand ferner die Möglichkeit eröffnen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eigene Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zur Einführung an ausländischen Börsenplätzen zu ver-
wenden, an denen die Gesellschaft bisher nicht notiert ist. Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft steht an den 
internationalen Kapitalmärkten in einem intensiven Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwick-
lung ist die Möglichkeit, jederzeit Eigenkapital zu angemessenen Bedingungen am Markt aufnehmen zu 
können, von großer Bedeutung. Dem dient die eventuelle Einführung der Aktie an Auslandsbörsen, weil 
dadurch die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert und die Attraktivität der Aktie als Anlageobjekt gestei-
gert wird. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts schafft die Möglichkeit einer solchen Ein-
führung an ausländischen Börsenplätzen. Zum Schutz der Interessen der Aktionäre darf der Preis, zu 
dem diese Aktien an ausländischen Börsen eingeführt werden, den arithmetischen Mittelwert der Kurse 
der Stückaktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem 
entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsen-
handelstage vor dem Tag der Einführung an der ausländischen Börse ohne Berücksichtigung der Er-
werbsnebenkosten nicht um mehr als 5 % unterschreiten. 
 
Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien Perso-
nen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt es sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe von so 
genannten Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss ist Voraussetzung für die 
Ausgabe von solchen Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe von Beleg-
schaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne Ermächtigung durch die Hauptversammlung 
zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres 
nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 S. 2 AktG). Demgegenüber wird hier der Vorstand ermächtigt, ohne Beachtung 
einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über die Ausgabebedingungen ent-
scheidet der Vorstand im Rahmen des durch § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG eröffneten Spielraums. Er kann die 
Aktien dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen und Angemessenen unter dem aktuellen Börsenkurs 
zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den Erwerb zu schaffen. Die Nutzung vorhandener eigener 
Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächti-
gung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 
 
Des Weiteren sieht die Ermächtigung vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre auch ausschließen kann, soweit dies erfolgt, um die Aktien den Inhabern der von 
der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft gemäß der Ermäch-
tigung durch die Hauptversammlung vom 18. Mai 2005 unter Tagesordnungspunkt 10 begebenen Wan-
del- und/oder Optionsanleihen bei Ausübung ihrer Wandel- und/oder Optionsrechte und/oder -pflichten 
zu gewähren. Soweit diese Wandel- oder Optionsanleihen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktio-
näre diesen angeboten wurden, liegt in der Verwendung der eigenen Aktien zur Bedienung der Wandel- 
und/oder Optionsrechte und/oder -pflichten kein wirklicher Bezugsrechtsausschluss. Sollten die Wandel- 
oder Optionsanleihen nicht unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre begeben worden sein, sind 
die dafür einzuhaltenden Beschränkungen bei der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen maßgeb-
lich. Ob in einem solchen Fall zur Bedienung der Wandel- und/oder Optionsrechte und/oder -pflichten 
neue Aktien der Gesellschaft aus einem bedingten Kapital oder aber bestehende Aktien ausgegeben 
werden, berührt die Stimmrechts- und Vermögensinteressen der Aktionäre nicht.  
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Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene Aktien auch eingezogen werden können. 
Auf diese Weise wird im Interesse aller Aktionäre sowohl der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige 
Betrag am Grundkapital als auch das Ergebnis je Aktie erhöht; das Recht der Aktionäre auf Gleichbe-
handlung wird gewahrt. 
 
Der Vorstand wird der nächsten Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien berichten.  
 
Der gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu 
erstattende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 
2, 45128 Essen) sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und 
steht auch im Internet unter www.hochtief.de zum Download bereit. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Berichts erteilt. 
 
9. Ermächtigung der Gesellschaft zur Verwendung eigener Aktien unter teilweisem Aus-

schluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre 
 

Die Gesellschaft hat auf der Grundlage verschiedener Ermächtigungen der Hauptversammlung 
eigene Aktien erworben. Der letzte Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung datiert vom 
7. Mai 2004. Der nachfolgende Beschlussvorschlag regelt, unbeschadet fortbestehender ander-
weitiger Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien, die Verwendung eigener Aktien, welche 
bereits aufgrund der vorgenannten Ermächtigung bzw. früherer Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG erworben wurden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung vom 
7. Mai 2004 oder aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
erworben wurden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch wie folgt zu verwenden: 
 
Die Aktien können zur Erfüllung von Wandel- und/oder Optionsrechten und/oder -pflichten aus von 
der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung durch 
die Hauptversammlung vom 18. Mai 2005 (TOP 10) begebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen 
verwendet werden, insbesondere dann, wenn die aufgrund der vorgenannten Ermächtigung bege-
benen Wandel- und/oder Optionsanleihen unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben wurden.  
 
Die vorstehende Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, ausgeübt werden. 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese 
gemäß der vorstehenden Ermächtigung verwendet werden. 

 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß §§ 71 
Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft hat bereits in früheren Hauptversammlungen zum Erwerb eigener 
Aktien und zur anschließenden Verwendung der erworbenen eigenen Aktien ermächtigende Beschlüsse 
gefasst, deren letzter vom 7. Mai 2004 datiert. Die Möglichkeiten der Verwendung dieser eigenen Aktien 
sollen erweitert werden. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die erworbenen Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zur Erfüllung von Wandel- und/oder Optionsrechten von Inhabern von durch die 
Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften gemäß der Ermächtigung durch die Hauptversammlung 
vom 18. Mai 2005 (TOP 10) ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen verwendet werden kön-
nen. Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise ei-
gene Aktien zur Erfüllung der Umtauschrechte einzusetzen. Soweit diese Wandel- oder Optionsanleihen 
selbst unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre diesen angeboten wurden, liegt in der Verwen-
dung der eigenen Aktien zur Bedienung der Wandel- und/oder Optionsrechte und/oder -pflichten kein 
wirklicher Bezugsrechtsausschluss. Sollten die Wandel- oder Optionsanleihen nicht unter Wahrung des 
Bezugsrechts der Aktionäre begeben worden sein, sind die dafür einzuhaltenden Beschränkungen bei 

 7



der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen maßgeblich. Ob in einem solchen Fall zur Bedienung 
der Wandel- und/oder Optionsrechte und/oder –pflichten neue Aktien der Gesellschaft aus einem be-
dingten Kapital oder aber bestehende Aktien ausgegeben werden, berührt die Stimmrechts- und Vermö-
gensinteressen der Aktionäre nicht. Bei einer Begebung von Wandel- und/oder Optionsanleihen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist durch die 
dortige Anrechnungsklausel, die auch für eine Verwendung von Aktien nach dieser Ermächtigung gelten 
würde, sichergestellt, dass die 10%-Grenze nicht überschritten wird. 
 
Von dieser Verwendungsmöglichkeit kann hinsichtlich aller eigenen Aktien Gebrauch gemacht werden, 
die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 7. Mai 2004 oder aufgrund von Ermächtigungsbe-
schlüssen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG durch frühere Hauptversammlungen erworben wurden.  
 
Der gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu 
erstattende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 
2, 45128 Essen) sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und 
steht auch im Internet unter www.hochtief.de zum Download bereit. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Berichts erteilt. 
 
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen und zum Ausschluss des 

Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und 
Satzungsänderung  

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugs-
rechts 

 
 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Mai 2010 einmalig 

oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelanleihen im Gesamtnennbe-
trag von bis zu Euro 400.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 30 Jahren auszugeben und 
den Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelanleihen Wand-
lungsrechte auf auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 38.400.000,00 nach näherer Maßgabe der Options- 
bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren.  

 
 Die Options- und/oder Wandelanleihen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 

entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben 
werden. Sie können auch durch ein nachgeordnetes Konzernunternehmen der HOCHTIEF Akti-
engesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für Options- und/oder Wandelanleihen 
zu übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandelanleihen Options- bzw. Wand-
lungsrechte auf auf den Inhaber lautende Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zu gewähren. 
 

 Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die Options- 
oder Wandelanleihen von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Options- 
und/oder Wandelanleihen von einem nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben, hat die 
Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der HOCHTIEF Ak-
tiengesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-
hältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht 
auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgege-
benen Options- oder Wandlungsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden 
kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär zustehen 
würde.  

 
 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Options- und/oder Wandelanleihen vollständig 
auszuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, 
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dass der Ausgabepreis der Options- und/oder Wandelanleihen ihren nach anerkannten, 
insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur 
für Options- und/oder Wandelanleihen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer 
Options- oder Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der 
vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden eigene Aktien 
angerechnet, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10%-
Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden. 
 

 Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder meh-
rere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand fest-
zulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft berechtigen. Für auf Euro lautende, durch die HOCHTIEF Aktien-
gesellschaft begebene Optionsanleihen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der Op-
tionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare 
Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibun-
gen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, 
dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls 
gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 
 

 Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre 
Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zu wandeln. Das Wand-
lungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag 
liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungs-
preis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; 
ferner können eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für 
nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. Die Anleihebedingungen können ein variables 
Wandlungsverhältnis und eine Bestimmung des Wandlungspreises (vorbehaltlich des nachfol-
gend bestimmten Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Kurses der Aktie der HOCHTIEF Aktiengesellschaft während der Laufzeit der 
Anleihe vorsehen. 
 
Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss mit Ausnahme der 
Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80 % des nicht 
gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft im 
elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 10 Börsentagen vor 
dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Options- oder 
Wandelanleihen betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 
80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der HOCHTIEF Aktien-
gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Tage, an 
denen die Bezugsrechte auf die Options- oder Wandelanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse 
gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, 
betragen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 
 

 Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Ver-
wässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingun-
gen dann ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist 
unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder 
Wandelanleihen begibt bzw. Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten gewährt oder ga-
rantiert und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten 
hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die 
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Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei Aus-
übung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer Options- oder Wand-
lungspflicht bewirkt werden. Die Bedingungen der Optionsrechte bzw. -pflichten bzw. der 
Wandelanleihe können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außer-
ordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte 
bzw. Options- oder Wandlungspflichten vorsehen.  
 

 Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung 
bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der 
für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft im elektronischen Handel an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 10 bis 20 Börsentage vor oder nach Erklärung 
der Wandlung bzw. der Optionsausübung entspricht. Die Anleihebedingungen können auch vor-
sehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien 
aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten 
anderen Gesellschaft gewandelt werden kann bzw. das Optionsrecht durch Lieferung solcher 
Aktien erfüllt werden kann.  
 
Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht bzw. Optionspflicht zum Ende der 
Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei End-
fälligkeit der Wandelschuldverschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) 
den Anleihegläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien 
der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. In diesem Fall 
kann der Options- bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem 
Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im elektronischen Handel an 
der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 10 bis 20 Börsentage vor oder nach dem 
Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben ge-
nannten Mindestpreises (80 %) liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Wandlung 
bzw. Optionsausübung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschrei-
bungen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 
 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandelanleihen, insbesondere Zinssatz, Aus-
gabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. Wand-
lungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den Wandlungs- und Optionspreis zu bestimmen 
bzw. im Einvernehmen mit den Organen des die Options- bzw. Wandelanleihe begebenden Kon-
zernunternehmens der HOCHTIEF Aktiengesellschaft festzulegen. 
 

b) Bedingtes Kapital 
 
 Das Grundkapital wird um bis zu Euro 38.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 15.000.000 

neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe 
der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an 
die Inhaber von Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 18. Mai 2005 bis zum 17. Mai 2010 von der Gesellschaft oder einem nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmen-
den Options- bzw. Wandlungspreis.  

 
 Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Options- bzw. Wandelanleihen 

und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine bzw. der Wandelanleihen 
von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. zur Wandlung bzw. Opti-
onsausübung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsaus-
übung erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedin-
gungen benötigt wird. Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der 
Erfüllung der Wandlungs- bzw. Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.  
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 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

  
c) Satzungsänderung 
 
 In § 4 der Satzung wird – unter Berücksichtigung der Eintragung der Aufhebung des derzeitigen 

Absatzes 4 gemäß Tagesordnungspunkt 7 – folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 
 

"Das Grundkapital ist um bis zu Euro 38.400.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 15.000.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitaler-
höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, 
die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft 
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 18. Mai 
2005 bis zum 17. Mai 2010 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung ver-
pflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbe-
schlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am 
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen." 

 
d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 
  
 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- oder Wandelanleihen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der 
Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten. 
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 10 der Tagesordnung gemäß §§ 221 
Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen im Gesamtnenn-
betrag von bis zu Euro 400.000.000,00 sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals von 
bis zu Euro 38.400.000,00 soll die nachfolgend noch näher erläuterten Möglichkeiten der HOCHTIEF 
Aktiengesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats – insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen – den Weg zu einer im Inte-
resse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen. 
 
Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw. Wandelanleihen 
zu (§ 221 Abs. 4 in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- und/oder Wandelanleihen an ein Kreditinstitut oder 
ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen ent-
sprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Abs. 5 AktG). Der 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung 
durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen Wandlungsrechten und Options-
rechten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch insgesamt ein höherer Mittel-
zufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre.  
 
Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss mit Ausnahme einer Wandlungspflicht jeweils mindestens 
80 % des zeitnah zur Ausgabe der Wandel- und/oder Optionsanleihen ermittelten Börsenkurses entspre-
chen. Durch die Möglichkeit eines Zuschlags (der sich nach der Laufzeit der Options- bzw. Wandelanleihe 
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erhöhen kann) wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Bedingungen der Wandel- bzw. Opti-
onsanleihen den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe Rechnung tragen kön-
nen. 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options- und/oder Wandelanleihen gegen Barzahlung 
zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält 
die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und 
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zins-
satz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- bzw. Wandelanleihen zu erreichen. 
Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugs-
rechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und 
damit bei Wandel- bzw. Optionsanleihen der Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletzten Tag der Be-
zugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch 
dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anlei-
hekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts 
wegen der Ungewissheit über dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten 
gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Be-
zugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungüns-
tige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausge-
setzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können. 
 
Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG 
die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugs-
rechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Dabei werden 
eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden, angerechnet und vermindern damit diesen Betrag entsprechend. Aus § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässe-
rung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien 
Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische 
Börsenpreis der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen 
Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung die-
ser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung 
der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss 
sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach pflichtge-
mäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nen-
nenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische Marktwert eines 
Bezugsrechts auf beinahe null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein 
nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situa-
tion für angemessen hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten 
bedienen. So können die die Emission begleitenden Konsortialbanken dem Vorstand in geeigneter Form 
versichern, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien nicht zu erwarten ist. Auch 
durch ein unabhängiges Kreditinstitut oder einen Sachverständigen kann dies bestätigt werden. Unab-
hängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit 
die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-
Verfahrens gewährleistet. Bei diesem Verfahren werden die Options- bzw. Wandelanleihen zwar zu einem 
festen Ausgabepreis angeboten; jedoch werden einzelne Bedingungen der Options- bzw. Wandelanlei-
hen (z.B. Zinssatz und Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der Grundlage der von Investoren abgegebe-
nen Kaufanträge festgelegt und so der Gesamtwert der Anleihe marktnah bestimmt. All dies stellt sicher, 
dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht 
eintritt.  

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse auf-
rechtzuerhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesell-

 12



schaft marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei 
Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.  
 
Der gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu 
erstattende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 
2, 45128 Essen) sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und 
steht auch im Internet unter www.hochtief.de zum Download bereit. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Berichts erteilt. 
 
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderung 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 
a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 53.760.000,00 zu erhöhen (ge-
nehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu ei-
nem Betrag, der 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals nicht überschreitet, auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu 
einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich 
unterschreitet. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden eigene Aktien angerechnet, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10%-Grenze diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Opti-
onsrecht beziehungsweise -pflicht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen auf-
grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2005 (TOP 10) in sinngemäßer 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegeben worden sind. Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unter-
nehmen erfolgt. Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-
beträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Außerdem wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, wie es 
erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten Kon-
zernunternehmen ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Über den 
Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Aus-
gabebetrages wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden. 

 
b) In § 4 der Satzung wird – unter Berücksichtigung der Tagesordnungspunkte 7 und 10 – 

folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 
 

"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 53.760.000,00 zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-
tionäre bis zu einem Betrag, der 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-
tigung und – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Er-
mächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, auszuschließen, um die neuen 
Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden 
eigene Aktien angerechnet, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
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des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf die 
vorgenannte 10%-Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht beziehungsweise -pflicht ausgegeben 
werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 18. Mai 2005 in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind. Weiterhin ist der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Ferner ist der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktio-
näre auszunehmen. Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von 
der Gesellschaft oder einer ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegebenen Wan-
del- und/oder Optionsanleihen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der 
Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Über den Inhalt der Aktienrechte und die 
weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages entscheidet 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.“ 

 
c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals I und, falls das genehmigte Kapital I bis zum 17. Mai 2010 
nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
anzupassen. 
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 11 der Tagesordnung gemäß §§ 203 
Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Vorstand bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals I 
ermächtigt wird, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszu-
schließen. 
 
Dies gilt zunächst für den Fall einer Barkapitalerhöhung, jedoch begrenzt auf einen Höchstbetrag von bis 
zu 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens und der Ausnutzung des genehmigten Kapitals I vor-
handenen Grundkapitals. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden eigene Aktien angerechnet, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10%-Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht beziehungsweise 
-pflicht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächtigung der Haupt-
versammlung vom 18. Mai 2005 (TOP 10) in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind. Die Ermächtigung gilt des 
Weiteren mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung soll von der 
Möglichkeit des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses gemäß §§ 203 Abs. 1, Abs. 2 in Verbindung mit 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesell-
schaft und der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei der Ausgabe der Aktien. Die in § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung 
in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel 
sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse 
der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Ab-
wicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf bei sich kurzfristig bietenden Marktchancen 
sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland geworben werden. 
Diese Möglichkeit ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, weil sie in ihren Märkten 
Marktchancen schnell und flexibel nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr 
kurzfristig decken können muss. Der Verkaufspreis und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für 
die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und den aktuel-
len Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 
5 % unterschreiten. Im Hinblick darauf, dass sämtliche von der Gesellschaft bisher ausgegebenen Aktien 
zum amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind, können nach dem derzeitigen 
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Stand die an der Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächti-
gung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG problemlos Aktien der Ge-
sellschaft über die Börse hinzuerwerben.  
 
Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass bei bestimmten Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen das 
Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluss dient dem Zweck, den Erwerb von Unter-
nehmen, von Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien 
zu ermöglichen. Führt der Beteiligungserwerb im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei dem 
Verkäufer zu Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen eher an dem Erwerb von 
Aktien an der Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, stärkt die hier vorgesehene Möglichkeit 
die Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im Einzelfall kann es auch aufgrund einer besonderen Interes-
senlage der Gesellschaft geboten sein, dem Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung für eine Unterneh-
mensbeteiligung anzubieten. Durch das genehmigte Kapital I kann die Gesellschaft bei sich bietenden 
Gelegenheiten schnell und flexibel reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unterneh-
mensteile oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben. Die beantragte 
Ermächtigung ermöglicht dadurch im Einzelfall eine optimale Finanzierung des Erwerbs gegen Ausgabe 
neuer Aktien mit einer Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Die Verwaltung will die Möglichkeit 
der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts aus dem genehmigten Kapital I in jedem Fall nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Ak-
tien und der Wert der Gegenleistung des zu erwerbenden Unternehmens, Unternehmensteils oder der zu 
erwerbenden Beteiligung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Dabei soll der Ausgabepreis der zu 
begebenden neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs ausgerichtet werden. Ein wirtschaftlicher Nach-
teil für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird somit vermieden. Bei Abwägung aller die-
ser Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen erfor-
derlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten. Sollte die Verwaltung von der 
ihr erteilten Ermächtigung Gebrauch machen, wird der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, die 
auf einen etwaigen Erwerb gegen Ausgabe von neuen Aktien der Gesellschaft folgt. 
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf 
den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. 
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der 
Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung 
des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise best-
möglich für die Gesellschaft verwertet.  
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen oder 
Wandelschuldverschreibungen dient dem Zweck, dass im Fall einer Ausnutzung dieser Ermächtigung der 
Options- beziehungsweise Wandlungspreis nicht entsprechend den so genannten Verwässerungsschutz-
klauseln der Options- oder Wandelungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht, sondern auch den 
Inhabern der Optionsscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- beziehungsweise Opti-
onsrechts zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals I unter sorgfältiger Abwägung zwischen bei-
den Alternativen zu wählen. 
 
Der gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu erstat-
tende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt der Einberu-
fung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 2, 
45128 Essen) sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und 
steht auch im Internet unter www.hochtief.de zum Download bereit. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Berichts erteilt. 
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Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Mittwoch, 11. Mai 2005, bei der Gesellschaft oder bei einer 
der nachstehenden Stellen hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen: 
 
- COMMERZBANK AG 
- Deutsche Bank AG 
- Dresdner Bank AG 
- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
- NATIONAL-BANK AG 
- MERCK FINCK & CO. 
 
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsmäßig erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinter-
legungsstelle für sie bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt 
werden. Die Aktien können auch bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt wer-
den. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen 
auszustellende Bescheinigung spätestens Donnerstag, 12. Mai 2005, bei der Gesellschaft einzureichen.  
 
Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben 
lassen.  
 
Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimm-
rechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächti-
gen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 
möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. 
 
Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 
erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflich-
tet, weisungsgemäß abzustimmen.  
 
Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine 
fristgerechte Hinterlegung der Aktien nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Alle vorge-
nannten Formen der Teilnahme und Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teil-
nahme durch einen Vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, werden 
durch das Angebot zur Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 
nicht berührt und bleiben nach wie vor in vollem Umfang möglich.  
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren können die Aktionäre auch während der Hauptversammlung am 
18. Mai 2005 von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zum Zwecke der 
Weitervertretung bevollmächtigen. 
 
Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter sind in einem Informationsblatt beschrieben, das die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte 
zugesandt bekommen. 
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Der Vorstand ist nach §§ 125 ff. AktG zur Veröffentlichung etwaiger Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären nur dann verpflichtet, wenn diese ihre Aktionärseigenschaft rechtzeitig nachweisen. Anträge 
und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: 
 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft  
Vorstandssekretariat 
Opernplatz 2 
45128 Essen 
[Telefax: 0201 824-1768] 
 
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zum Ablauf 
des 3. Mai 2005 unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir im Internet unter www.hochtief.de 
veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
Essen, im April 2005 
 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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